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Einleitung

A. Gegenstand der Untersuchung

Bei eigenen Anteilen handelt es sich um das Phänomen, das Gesellschaften 
die von ihnen ausgegebenen Anteile selbst erwerben. Es geht um die Mit-
gliedschaft und mithin die Beteiligung eines Verbandes an sich selbst. Dies ist 
grundsätzlich den Rechtsformen möglich, denen eine eigene Rechtspersön-
lichkeit zukommt und deren Mitgliedschaft vom Verband abstrahiert ist.1 
Halten diese Verbände ihre eigenen Anteile unmittelbar selbst, so ist von un-
mittelbaren eigenen Anteilen die Rede. Ein ähnliches Ergebnis wird erzielt, 
wenn eine Tochtergesellschaft die Anteile ihrer Muttergesellschaft erwirbt. In 
diesem Fall ist von mittelbaren eigenen Anteilen die Rede. 

Das Recht der eigenen Anteile ist seit Existenz der Kapitalgesellschaften in 
Deutschland Gegenstand reger Diskussionen. Bereits die Urfassung des 
GmbHG von 18922 enthielt in § 33 GmbHG eine Regelung betreffend eigene 
Geschäftsanteile. Auch das Recht eigener Aktien erfuhr bereits früh, nament-
lich in Art. 215 Abs. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften von 18703, eine erste Rege-
lung. Obgleich es sich hierbei zunächst um ein Erwerbsverbot handelte, sollte 
das Recht eigener Aktien noch eine sehr bewegte Gesetzeshistorie sowie eine 
wenig ruhmreiche Rolle in der deutschen Bankenkrise 1931 durchlaufen.4 
Während anfangs die dogmatisch paradoxe Frage der Mitgliedschaft an sich 
selbst im Mittelpunkt stand,5 tritt diese vor dem Hintergrund der heute wohl 
anerkannten vollständigen Verselbstständigung der juristischen Person von 

1  Gies, Eigene Anteile im Personengesellschaftsrecht, S. 106 ff., 372.
2  Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 10. Mai 

1892, RGBl. S. 477, 486.
3  Gesetz betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Aktiengesell-

schaften vom 11. Juni 1870, RGBl. S. 375 ff.
4  Ausführlich S. 35 ff.
5  So beispielsweise v. Hofmannsthal, in: Zentralblatt für Handelsrecht 1928, 401: 

„Ein juristisches Gebilde von ungeheuerlicher Art: eine Gesellschaft, die sich selbst 
besitzt.“; ausführlich zur Entwicklung des Meinungsstandes hinsichtlich dieser Frage 
Bednarz, Der Ermächtigungsbeschluß der Hauptversammlung zum Erwerb eigener 
Aktien, S. 54 ff.
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ihren Mitgliedern in den Hintergrund.6 Nunmehr geht es um Fragen des Kapi-
talschutzes und der Kompetenzverteilung. Praktisch kommen eigene Anteile 
etwa zur Ausschüttung überschüssigen Kapitals, zur Umstrukturierung, zur 
Vermeidung oder der Vorbereitung einer Einziehung oder zur Ausgabe an 
Mitarbeiter (beispielsweise im Start-Up-Kontext) vor.7 Hohner bemerkte be-
reits 1979, dass in der Praxis „ebenso wie im Leben der AG [ohne den Erwerb 
eigener Anteile] auch kaum auszukommen“ sei.8 

Eine ähnlich umstrittene Materie stellt der identitätswahrende Formwechsel 
dar, welcher in seiner jetzigen, rechtsformübergreifenden Form erstmals 1994 
Gesetz wurde.9 Exemplarisch hierfür ist die Reichweite der Mitgliederidenti-
tät, die bis vor Kurzem Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung war.10 
Trotz des umfangreichen Regelungsinhaltes (§§ 190–304 UmwG) schweigt 
das Gesetz – anders als die Regelungen zur Verschmelzung (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 
S. 1 UmwG) und zur Spaltung (§ 131 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 UmwG) – zum Um-
gang mit eigenen Anteilen im Falle eines Formwechsels. Es kann daher kaum 
verwundern, dass bei einem Aufeinandertreffen dieser beiden kontrovers dis-
kutierten Rechtsinstitute offene Fragen und Rechtsunsicherheiten verbleiben. 
Hierzu zählen insbesondere die zentralen Fragen danach, ob das Bestehen ei-
gener Anteile bei einer Gesellschaft einem Formwechsel entgegensteht und – 
falls nicht – wie eigene Anteile nach Formwechsel zu behandeln sind. In die-
sem Zusammenhang wurde angemerkt, dass sich etwaige Probleme rechts
sicher durch die Einziehung oder Veräußerung der eigenen Anteile vor Form-
wechsel umgehen ließen.11 Gleiches trifft wohl auf die Volleinzahlung 
ausstehender Einlagen vor Formwechsel allein der Vorsicht halber zu. Falls 
solche Vorsichtsmaßnahmen aber entbehrlich sein sollten, wären diese bloßes 
„überflüssiges juristisches Geräusch“12, dass durch den Formwechsel ent-
stünde und durch das Prinzip des identitätswahrenden Formwechsels gerade 
vermieden werden sollte. Diese Fragen sind höchstrichterlich nicht geklärt 
und fanden nur vereinzelt Eingang in die Literatur. Erste Auseinandersetzun-

6  Gies, Eigene Anteile im Personengesellschaftsrecht, S. 106 ff., 372; durch die 
Normierung des § 71 AktG hätten sich praktische Konsequenzen dieser Frage aufge-
löst, Johannsen-Roth, Der Erwerb eigener Aktien, S. 11.

7  Näher S. 24 ff.
8  Hohner, in: Hachenburg, 7. Auflage 1979, § 33, Rn. 1.
9  Gesetz zur Bereinigung des Umwandlungsrechts (UmwBerG) vom 28.10.1994, 

BGBl. I 1994 S. 3210; näher zur historischen Entwicklung, S. 115 ff.
10  BGH ZIP 2005, 1318; OLG Oldenburg GmbHR 2020, 327, 328.
11  Kamp, in: GmbHR 2018, 513.
12  Formulierung erstmals bei Junck, in: JherJb 77 (1927), 297, 306 im Zusammen-

hang mit der damals notwendigen Auflösung der Gesellschaft bei Formwechsel; dies 
aufgreifend Zöllner, in: FS Claussen, Umstrukturierbarkeit der Gesellschaftsformen, 
S. 423, 425.
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gen mit dieser Thematik stammen vom Deutschen Notarinstitut13, Schulz14, 
Heckschen/Weitbrecht15, Schaper16 und Priester17. Diese Arbeit hat sich zum 
Ziel gesetzt, der Frage der Behandlung eigener Anteile bei Formwechsel erst-
malig im Rahmen einer Monografie ganzheitlich nachzugehen, offene Rechts-
fragen systematisch zu beantworten und der Praxis so eine rechtssichere 
Handhabung des Formwechsels bei Bestehen eigener Anteile zu ermöglichen. 

Gemäß § 191 UmwG sind beinahe alle Rechtsformen einem Formwechsel 
zugänglich. Die Formwechselkonstellationen, in denen eigene Anteile eine 
Rolle spielen können, sind mithin vielzählig.18 Diese Zahl potenziert sich, 
wenn man, wie in dieser Arbeit geschehen, mittelbare eigene Anteile in die 
Untersuchung miteinbezieht. Auf all diese Fälle einzugehen, würde den Rah-
men dieser Monografie sprengen. Um den Umfang angemessen zu beschrän-
ken, wird im Folgenden der Formwechsel der GmbH in die AG und umge-
kehrt bei Bestehen unmittelbarer und mittelbarer eigener Anteile untersucht. 
Andere Kapitalgesellschaften bleiben hierbei außen vor. Abschließend wird 
eine praxisrelevante Sonderkonstellation der wechselseitigen Beteiligung, die 
Einheits-GmbH & Co. KG, im Hinblick auf die Frage untersucht, ob diese 
Kombination aus Kapital- und Personengesellschaft mit dem Recht der eige-
nen Anteile vereinbar ist und wie der Formwechsel der beteiligten Rechtsträ-
ger zu beurteilen ist. Im Rahmen dessen wird in gebotener Kürze auf die 
Rechtslage eigener Anteile bei Personengesellschaften eingegangen. Um eine 
terminologisch abstrakte Ebene zu schaffen, wird im Verlaufe dieser Arbeit 
der Begriff der eigenen „Anteile“ immer dann verwendet, wenn rechtsform-
neutrale Aussagen getroffen werden sollen. In konkreteren Fällen wird von 
eigenen Geschäftsanteilen oder eigenen Aktien die Rede sein.

B. Gang der Darstellung

Um die erforderliche dogmatische Grundlage für den Umgang mit eigenen 
Anteilen zu schaffen, wird im 1. Kapitel der Erwerb eigener Anteile und des-
sen Rechtsfolgen abseits des Formwechsels bei der GmbH und der AG unter-
sucht. Hierfür werden zunächst die Rechtsnatur des Anteilserwerbs (A.) und 
die Gründe für den Erwerb (B.) beleuchtet, um anschließend die konkreten 

13  DNotI, Gutachten UmwR 1996/97, Nr. 51, S. 368.
14  Schulz, in: ZIP 2015, 510.
15  Heckschen/Weitbrecht, in: ZIP 2017, 1297; Heckschen, in: FS Crezelius, Mittel-

bare eigene Anteile beim Formwechsel, S. 157.
16  Schaper, in: ZGR 2018, 126.
17  Priester, in: FS Heidel, Eigene Anteile beim Formwechsel, S. 343.
18  Siehe zu den möglichen Konstellationen des Formwechsels Vossius, in: Wid-

mann/Mayer, UmwG, § 191, Rn. 20, Tabelle 1.


